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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.11.1967

Norm

BArbSchutzV §10 Abs2

ASVG §334 Abs1

Rechtssatz

Grobe Fahrlässigkeit eines Zimmermannes, der nach vorheriger Abmahnung die Mitarbeiter seines Bruders im

Gefahrenbereich einer Hochspannungsleitung duldet, ohne die Leitung stromlos zu machen oder sonstige

Vorkehrungen zu treffen, um eine gefährliche Annäherung zu vermeiden.
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